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BRUGG
MASCHINENFABRIK UND EISENGIESSEREI

ERSTE UND ÄLTESTE SPEZIALFABRIK
FUR DEN BAU VON

SÄGEREI- und HOLZ-
BEARBEITUNGSMASCHINEN

o«o

A. MÖLLER & C?

Drei- and vierseitige Hobelmaschinen
450 u. 600 mm Dickenhobelbreite, bezw. 330 u. 480 mm Hobel-
breite bei drei- und vierseitiger Bearbeitung. Kugellagerung.

BROSSES FABRIKLAGER
AUSSTELLUNGSLAGER IN ZURICH

UNTERER MÜHLESTEG 2
TELEPHON: BRUGG Nr. 2S - ZÜRICH : SELNAU'69.14

^äufer betin auch eine 3^« ber Dalfcbaft unb reprä»
fentieren ft<h febr gut. @1 wirb aud) immer mehr bem
ffeimatfcbubgebanlen ©echnung getragen unb ef werben
nicht mehr, wie nor gabren, Käufer erfteüt, bie In bie
betreffenbe Sanbfcbaft ganz unb gar nicht paffen. Durch
biefe rege ©autätigleit wirb zweierlei erreicht : Srftenf
bringt bie Sache ©erbienfi inf Sanb. Die Seute, welche
bei ber gnbuftrie ni<f|t anlommen, tonnen ba befrfjaftigt
werben unb baf ift fcbließtich eine .^auptfa^e: Dann
wirb bod) fo nach unb nach bie ©Bobnungfnot etwaf
bei) oben unb bamit bie teilweife wirftief) redjt ijo^en
SJlietjlnfe wteber etwaf jurötfgefd|raubt. Dief ift auch
ein äußerft mistiger gattor im SBirtfdjaftileben. geben»
faUf t)aben bie Seute bie Hoffnung, baf Sauen werbe
nätfjfiljin billiger werben, fallen laffen. ©oraufficht lid)
werben btefef unb le^tef gabr mefjr neue Käufer er»

ftellt atf nu früheren Sutten in einem 3ettraum non
10—20 fahren miteinanber. gär ©aben unb fein
Umgebung fein fd)lecljte3

gut ©rücfenfrage ix ©aDex wirb berietet: 2lm
15.50lärg tagte in ©aben eine Konferenz, befiefjenb auf
ber ©aubirettion, bem Kantonfingenieur unb ben ge=

meinberätlic^en ©ertretern non ©aben unb ©Betttngen,

um über bie ©rücfenfrage befinitioe Stellung ju bezieben,

©inmütig würbe bie ©rüde befdjloffen unb
bem ißrojeft ©olliger (oerbeffertef ©lüHer ©rojeft)
zugeftimmt. Der Stoftenooranfcljtag lautet auf 1,400,000
granten. Daf untere Koftbauf wirb entfernt unb bie

©traße gegen baf ©pital auf 4,5 % ©teigung angelegt.
Die „©djöneef" bleibt flehen. Die ©efcfjlüffe unb pleine
geben fofort nach ©ern, wegen ber jugefieberten ©unbef»
fuboention ; unb für ben ©roßen ©at wirb ebenfalls
fofort baf Detret aufgearbeitet, bamit btefef in ber
näcbften ©itjung bebanbelt werben fann. Die ®jpro»
priationen geben auf Soften bef Unternebmenf.

©exooatiax ber Klofterfircbe ix ©luri (2largau).
gn ber ©egränbung ber bezüglichen ©lotion im ©roßen
©ate oerrolef £>err ©ationalrat ©ietlifpaçb auf bie bob«"
Kunftrcerte, bie in ber Kloftertircbe ©luri gefährdet ftnb.
Sanbammann Keller anerfannte bie ©otwenbigfeit ber
©enooationfarbeiten. ©ereitf finb 5000 gr. für ©eno»
oation an ben Schnitzereien in ber Kloftertircbe ©luri
in ben ©oranfcljlag bef ©taatef für 1924 etngefieDt.
Die weiteren Arbeiten foQen nach ©laßgabe ber oor»

| banbenen ©littet aufgeführt werben. Seiber lebnt ber
©unb. eine ©uboentionierung ab.

Die ©autätigleit ix ©ßeixfelöex wirb biefef grüb»
jabr wteber eine lebhafte werben. Dte©ergrößerung
bef®afwertef muß wegen bef 3lbonnentenjuwadbfef
non jirfa 750"an £anb genommen werben, ©erettf liegt
biefür ein tßrojeft non §errn 3lrcï)iteft ©tuber oor.
Dann ift ber ©au oon einigen SBobnbüufern geplant.
9ln ber ©acbtobelftraße wirb eine alte trotte abge--

broken unb bort ein fcf)önef ©infamilienbauf in au?»
fiebtfreieber Sage erfiellt. 91n ber ©anfgaffe finb bie

©ifiere aufgefteßt für ein größeref ©efdjäftf» unb SOBobn»

bauf.

Der îlfifwu 1er ürbeitslofenfärforge.
(fiorrefposibetij.)

Durc| jwei neue ©ef"cf)Iüffe bef ©unbefratef ift bie
2lrbeitflofenfürforge weiter abgebaut worben. Der eine

©efdjluß Dom 4. ©lärz 1924 betrifft bte ©tnftetlung ber
©unbef fuboentionen für bie Durchführung oon ©ot»
ftanbfarbeiten. ©ach biefem ©efcßluß werben Sei»

ftungen bef ©unbef für fogenannte ©otftanbfarbeiten
Zur ©efämpfung ber 9lrbeitftofigfeit nom 1. 9lpril 1924
hinweg nid^t mehr gewährt, ©orbebatten finb bie oor
biefem 3«itpunfte beim eibgenöffifeben ülrbeitfamt oor»
febriftfgemäß eingereidbten ©egebren. gm wettern be=

ftimmt ber ©efdjlub, baff ©unbefbeiträge für ©laß»
nahmen, beren gnangriffnabme ober Durchführung innert
einer beftimmten grift hätten erfolgen füllen, bei ©id)t=
einbaltung biefer grift babinfallen. gn ben gällen, in
benen leine grift oorgeftrieben war, lann eine fold)e nach»

träglich nom eibgenöffifeben 9lrbeitfamt feftgefe^t werben,
©Bie baf eibgenöffifche 9lrbeitfamt belannt gibt, lann

in finngemäßer Aufführung ber SlbbauDorfcßriften neuen,
b. b- bif zum 1. 9lpril rtoih einlangenben ©efuchen nur
bann entfproeben werben, wenn eine beftebenbe außer»
orbentliche Slrbeitfloftgleit belämpft werben foil, gür
Arbeiten, bie erft in ber gulunft zur 9luffübrung ge=

langen follen, lönnen leine ©unbefbeiträge meßr ge=

wäßrt werben.
Der zweite, nom 7. ©lärz 1924 batterte ©unbef»

ratfbefdbluß betrifft wefenttidje Snberungen in ber 21 r
beitflofenunterftübung. ®emäßben©eftimmungen
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Häuser denn auch eine Zierde der Talschaft und reprä-
sentieren sich sehr gut. Es wird auch immer mehr dem
Heimatschutzgedanken Rechnung getragen und es werden
nicht mehr, wie vor Jahren, Häuser erstellt, die in die
betreffende Landschaft ganz und gar nicht paffen. Durch
diese rege Bautätigkeit wird zweierlei erreicht: Erstens
bringt die Sache Verdienst ins Land. Die Leute, welche
bei der Industrie nicht ankommen, können da beschäftigt
werden und das ist schließlich eine Hauptsache. Dann
wird doch so nach und nach die Wohnungsnot etwas
behoben und damit die teilweise wirklich recht hohen
Mietzinse wieder etwas zurückgeschraubt. Dies ist auch
ein äußerst wichtiger Faktor im Wirtschaftsleben. Jeden-
falls haben die Leute die Hoffnung, das Bauen werde
nächsthin billiger werden, fallen lassen. Voraussichtlich
werden dieses und letztes Jahr mehr neue Häuser er-
stellt als zu früheren Zeiten in einem Zeitraum von
10—20 Jahren miteinander. Für Baden und sein

Umgebung kein schlechtes Zeichen!

Zur BrSàfrage w Bade« wird berichtet: Am
15. März tagte in Baden eine Konferenz, bestehend aus
der Baudirektion, dem Kantonsingenieur und den ge-
meinderätlichen Vertretern von Baden und Wettingen,
um über die Brückenfrage definitive Stellung zu beziehen.

Einmütig wurde die Brücke beschlossen und
dem Projekt Völliger (verbessertes Müller-Projekt)
zugestimmt. Der Kostenvoranschlag lautet auf 1,400,000
Franken. Das untere Kosthaus wird entfernt und die

Straße gegen das Spital auf 4,5»/» Steigung angelegt.
Die „Schöneck" bleibt stehen. Die Beschlüsse und Pläne
gehen sofort nach Bern, wegen der zugesicherten Bundes-
subvention; und für den Großen Rat wird ebenfalls
sofort das Dekret ausgearbeitet, damit dieses in der
nächsten Sitzung behandelt werden kann. Die Expro-
priationen gehen auf Kosten des Unternehmens.

Reuovatio« der Klosterkirche w Muri (Aargau).
In der Begründung der bezüglichen Motion im Großen
Rate verwies Herr Nationalrat Nietlispach auf die hohen

Kunstwerte, die in der Klosterkirche Muri gefährdet sind.
Landammann Keller anerkannte die Notwendigkeit der
Renovationsarbeiten. Bereits sind 5000 Fr. für Reno-
vation an den Schnitzereien in der Klosterkirche Muri
in den Voranschlag des Staates für 1924 eingestellt.
Die weiteren Arbeiten sollen nach Maßgabe der vor-

î handenen Mittel ausgeführt werden. Leider lehnt der
Bund eine Suboentionierung ab.

Die Bautätigkeit in Weiufeldeu wird dieses Früh-
jähr wieder eine lebhafte werden. Die Vergrößerung
desGaswerkes muß wegen des Abonnentenzuwachses
von zirka 750'an Hand genommen werden. Bereits liegt
htefür ein Projekt von Herrn Architekt Stud er vor.
Dann ist der Bau von einigen Wohnhäusern geplant.
An der Bachtobelstraße wird eine alte Trotte abge-
krochen und dort ein schönes Einfamilienhaus in aus-
sichtsreicher Lage erstellt. An der Bankgasse sind die

Visiere aufgestellt für ein größeres Geschäfts- und Wohn-
Haus.

Ser Mm der ArdeittloWWW.
(Korrespondenz.)

Durch zwei neue Beschlüsse des Bundesrates ist die

Arbeitslosenfürsorge weiter abgebaut worden. Der eine
Beschluß vom 4. März 1924 betrifft die Einstellung der
Bundessubventionen für die Durchführung von Not-
standsarbeiten. Nach diesem Beschluß werden Lei-
stungen des Bundes für sogenannte Notstandsarbeiten
zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit vom 1. April 1924
hinweg nicht mehr gewährt. Vorbehalten sind die vor
diesem Zeitpunkte beim eidgenössischen Arbeitsamt vor-
schriftsgemäß eingereichten Begehren. Im weitern be-

stimmt der Beschluß, daß Bundesbeiträge für Maß-
nahmen, deren Inangriffnahme oder Durchführung innert
einer bestimmten Frist hätten erfolgen sollen, bei Nicht-
einhaltung dieser Frist dahinfallen. In den Fällen, in
denen keine Frist vorgeschrieben war, kann eine solche nach-
träglich vom eidgenössischen Arbeitsamt festgesetzt werden.

Wie das eidgenössische Arbeitsamt bekannt gibt, kann
in sinngemäßer Ausführung der Abbauvorschriften neuen,
d. h. bis zum 1. April noch einlangenden Gesuchen nur
dann entsprochen werden, wenn eine bestehende außer-
ordentliche Arbeitslosigkeit bekämpft werden soll. Für
Arbeiten, die erst in der Zukunft zur Ausführung ge-
langen sollen, können keine Bundesbeiträge mehr ge-
währt werden.

Der zweite, vom 7. März 1924 datierte Bundes-
ratsbeschluß betrifft wesentliche Änderungen in der Ar-
beitslosenunterstützung. Gemäß den Bestimmungen



576 Sllttfte. f$toetg. Çanbto.'Bettnttf) („3Jîeifterblatt"; 3fc. 52

biefeS 93efd^tuffe§ wirb bie Unterftütjung bei Kürzung
ber SlrbeitSzeit (teilweifer SlrbeitSlofigfeit) auf SRitte
Slpril aufgehoben, ©benfo werben bie BetriebSinbaber
oon ber S8eitrag§pfïi<f)t an bie Kofien ber SlrbeitSlofen»
unterftütjungen auf SRitte Slpril befreit. ©S fatten aucf)
bie Seiftungen ber ©olibaritätSfonbS für bie nach SRitte

Slpril 1924 eintretenben UnterftützungSfäße babin. Sa=
mit ift nun ber SRoment gelommen, 'wo über bie 3n>ecl=

beftimmung ber nicht sur Berwenbung gelangten bittet
ber ©olibaritätSfonbS entfdfieben werben ïann. Ser
©ntfcheib hierüber ftet)t ju für BerbanbSfonbS ben 93er=

bänben, für bie fanton aten gonbS ben KantonSregie»
rungen, für bte ©emeinbefonbs ben ©emeinbebef)örben,
mo ber Canton ben ©enteinben baS BerfügungSredEß
übertragen fjat.

BeitragSpftic£)ten, bie oor SRitte Slpril 1924 ent»

ftanben finb, müffen noch erfüllt werbon. SieS gilt
aud) für fireitige gälte, in benen ber ©ntfcheib erft nad)
btefem ßeitpunft gefaßt mirb. Sa bie oor SRitte Slpril
entftanbenen Berpflidlßungen oorbebalten bleiben unb ba
bie fRechnungSfießung ber Kantone anter ftd^ unb an bie
Berbänbe über ausbezahlte SlrbeitSlofenunterftütjungen
innert fünf SRonaten nach bem UnterftühungSmonat ju
erfolgen bat fo mirb bie befinitioe ©ntlafiung ber Be=

triebSinbaber unb Berbänbe erft nach biefer 3eit erfolgen.
Sie Sauer ber Unterftütjung bei gänzlicher SlrbeitS»

tofigfeit, bie im ©rmeffen ber fantonalen Bel)örben ftebt
mirb burdb ben neuen BunbeSratSbefdblufj auf maximal
120 Sage innert ;gabreSftift begrenzt.

Surch biefe beiben furz ffizzierten Befdjlüffe oer»
fcbrolnbet ein weiteres ©lieb in ber Kette ber SRajj»
nahmen z«ï Krifenbefämpfung. Ser ©ntwurf eineS

BunbeSgefetjeS über bte ©uboentionterung ber SlrbeitS»

lofeuoerftcherungSlaffen, burdb ben bie SlrbeitSlofen oer»
ftcijerung gefördert werben fofl, liegt gegenwärtig bei
ben eibgenöffifdben Släten.

Die Cage des ürbeifswarktes im februar 1924.
(Sortefponbenj.)

©ntfprechenb ber Befferung ber gaßreSzeit bat bie

Slrbeitslofigleit im Saufe beS SRonatS gebruar tetdbt ab»

genommen. Stach ben ftatiftifdhen ©rbebungen beS eibge»

nöffifdben SlrbeitSamteS ift bie 3«bl ber g äns ti <f) 31 r»
beitSlofen im Saufe beS SRonatS um 1360 gefunfen.
©ie betrug auf SRonatSenbe noch 27,120, wooon 24,277
männliche (3lbnabme 1083) unb 2843 weibliche (916=

nähme 277) SlrbeitSlofe unb entfprictjt nod} 27,2 % beS

im gebruar 1922 mit 99,541 ißerfonen oerzeidEjneten

.jpöchfiftanbeS. Sie 3lbnabme oerteilt fich auf folgenbe
Berufsgruppen ; Ungelerntes ißerfonal (510), £>erfteflung
oon bauten unb Bauftoffen, SRalerei (481), SanbmitU
fchaft, ©ärtnerei (202), fpausßalt (174), Uhreninbuftrie,
Bijouterie (122), Sejctilinbufirie (95), SebenS» unb @e»

nufjmittel (62), Befteibungsgewerbe, Seberinbuftrie (54),
SRetafl», SRafcbinen» unb eteftrotecbnifd)e gnbuflrie (51),

gtaphifdheS ©ewerbe, tßapierinbufirie (50), gorftmirtfchaft,
giftherei (49), £>olz» unb ©laSbearbeitung (30), Ber»
fehrSbienft (27), Bergbau, Sorfgräberei (5).

©ine 3aaabme würbe tn folgenben ©ruppen feftge»

fteßt : $otelinbuftrie, ©aftwirtfcbaftSaewerbe (352), £>an=
bei unb Berwaltung (112), freie unb gelehrte Berufe (56),
dtjemifdEje gnbufitie (32).

Stach Kantonen georbnet zeigt fief) bieSmal bie gröfjte
3lbnabme, mit total 308 ißerfonen im Kanton @t.
©allen, wobei fich biefelbe auf folgenbe BerufSgrup»
pen oerteilt: fperfteßung oon Bauten unb Bauftoffen,
SRalerei 148, ungelerntes ißetfonal 130, grapbifches ©e=

werbe unb ißapierinbuftrie 22, ^auShalt 17 unb Be»

fleibungSgewerbe, Seberinbuftrie 15 ißerfonen. Sippen»
Zell a/fRb- oerzeichnet eine Bermlnberung um 91 unb
Sippenzell i/fRl). um 8 ißerfonen, bie fidh auf bie

Sejtilinbuftrie unb bas Baugewerbe oerteilen. gn ben
Kantonen S hur g au, greiburg unb ©dbaffbaufen hat
bie gänzliche SlrbeitSlofigfett um tnSgefämt 102 ißerfonen
Zugenommen.

Sie gabt t>er StotftanbSarbeiter hat fich um
556 oerminbert unb betrug ©nbe gebruar noch total
6174. Slucf) bie 3al)l ber tatfädf)licb Befchäfti»
gungSlofen ift um 804 zurüefgegangen. Stuf SRonatS»
énbe würben 20,946 gezählt, baoon waren 18,103
SRänner (Slbnabme 528) unb 2843 grauen (Slbnahme 276).

Sagegen hat bie 3afß ber unterftütjten gänzlich Sir»

beitSlofen um 189 zugenommen unb betrug 5135 ißer»
fönen, ©ie umfaßte 4704 Sßlänner (3unahme 189) unb
431 grauen, ©egenüber bem ©nbe gebruar 1923 mit
56,057 Unterftüt)ten oerzeichneten |>ö^ftftanb entfpridht
ber ©tanb auf ©nbe gebruar 1924 noch 9.2 °/o.

Sie 3abl ber teilweife SlrbeitSlofen betrug
auf SRonatSenbe 11,985 ober nodj 12,6 % beS ©nbe
Slpril 1921 mit inSgefamt 95,374 ißerfonen oerzeidhne»
ten £wd)ftftanbeS. Sludh bie SeilarbeitSlofigfeit bat fich
im Saufe beS SRonatS um 676 ißerfonen oerminbert.

©ine Slbnabme oerzeicljnen folgenbe Berufsgruppen :

SRetaß», SRafchinen unb eleftrotechnifdbe gnbuftrie (293),
BefleibungSgewerbe, Seberinbuftrie (186), Uhreninbuftrie,
Bijouterie (181), SebenS» unb ©enu^mittel (168), unge»
lernteS ißerfonal (109), chemifdlje gnbuftrte (52), ^»er=

fteßung oon Bauten unb Bauftoffen, SRalerei (33),
Sanbwirtfdhaft, ©ärtnerei (5), Çolz» unb ©laSbearbei»

tung (5), |>anbel unb Berwaltung (4).
©ine 3unabme würbe in folgenben ©ruppen feftge»

fteßt: Sejtilinbufirie (318), grapljifcheS ©ewetbe, tßapier»
inbuftrie (28), gorftwirtfehaft, giftherei (16).

©efamtzabl ber Betroffenen: Saufe beS
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dieses Beschlusses wird die Unterstützung bei Kürzung
der Arbeitszeit (teilweiser Arbeitslosigkeit) auf Mitte
April aufgehoben. Ebenso werden die Betriebsinhaber
von der Beitragspflicht an die Kosten der Arbeitslosen-
Unterstützungen auf Mitte April befreit. Es fallen auch
die Leistungen der Solidaritätsfonds für die nach Mitte
April 1924 eintretenden Unterstützungsfälle dahin. Da-
mit ist nun der Moment gekommen, wo über die Zweck-
bestimmung der nicht zur Verwendung gelangten Mittel
der Solidaritätsfonds entschieden werden kann. Der
Entscheid hierüber steht zu für Verbandsfonds den Ver-
bänden, für die kantonalen Fonds den Kantonsregie-
rungen, für die Gemeindefonds den Gemeindebehörden,
wo der Kanton den Gemeinden das Verfügungsrecht
übertragen hat.

Beitragspflichten, die vor Mitte April 1924 ent-
standen sind, müssen noch erfüllt werden. Dies gilt
auch für streitige Fälle, in denen der Entscheid erst nach
diesem Zeitpunkt gefällt wird. Da die vor Mitte April
entstandenen Verpflichtungen vorbehalten bleiben und da
die Rechnungsstellung der Kantone unter sich und an die
Verbände über ausbezahlte Arbeitslosenunterstützungen
innert fünf Monaten nach dem Unterstützungsmonat zu
erfolgen hat. so wird die definitive Entlastung der Be-
triebsinhaber und Verbände erst nach dieser Zeit erfolgen.

Die Dauer der Unterstützung bei gänzlicher Arbeits-
losigkeit, die im Ermessen der kantonalen Behörden steht,
wird durch den neuen Bundesratsbeschluß auf maximal
120 Tage innert Jahresfrist begrenzt.

Durch diese beiden kurz skizzierten Beschlüsse ver-
schwindet ein weiteres Glied in der Kette der Maß-
nahmen zur Krisenbekämpfung. Der Entwurf eines

Bundesgesetzes über die Subventionierung der Arbeits-
losenversicherungskassen, durch den die Arbeitslosen ver-
sicherung gefördert werden soll, liegt gegenwärtig bei
den eidgenössischen Räten.

vîî Lage ties Mbettsmarkttt im februar iyza.
(Korrespondenz.)

Entsprechend der Besserung der Jahreszeit hat die

Arbeitslosigkeit im Laufe des Monats Februar leicht ab-

genommen. Nach den statistischen Erhebungen des eidge-
nössischen Arbeitsamtes ist die Zahl der gänzlich Ar-
beitslosen im Laufe des Monats um 1360 gesunken.
Sie betrug auf Monatsende noch 27,120, wovon 24,277
männliche (Abnahme 1083) und 2843 weibliche (Ab-
nähme 277) Arbeitslose und entspricht noch 27,2 °/g des

im Februar 1922 mit 99,541 Personen verzeichneten
Höchststandes. Die Abnahme verteilt sich auf folgende
Berufsgruppen; Ungelerntes Personal (510), Herstellung
von Bauten und Baustoffen, Malerei (481), Landwirt-
schaft, Gärtnerei (202), Haushalt (174). Uhrenindustrte,
Bijouterie (122), Textilindustrie (95). Lebens- und Ge-

nußmittel (62), Bekleidungsgewerbe, Lederindustrie (54),
Metall-, Maschinen- und elektrotechnische Industrie (51),

graphisches Gewerbe, Papierindustrie (50), Forstwirtschaft,
Fischerei (49), Holz- und Glasbearbeitung (30), Ver-
kehrsdienst (27), Bergbau, Torfgräberei (5).

Eine Zunahme wurde in folgenden Gruppen festge-

stellt: Hotelindustrie, Gastwirtschastsgewerbe (352), Hau-
del und Verwaltung (112), freie und gelehrte Berufe (56),
chemische Industrie (32).

Nach Kantonen geordnet zeigt sich diesmal die größte
Abnahme, mit total 308 Personen im Kanton St.
Gallen, wobei sich dieselbe auf folgende Berufsgrup-
pen verteilt: Herstellung von Bauten und Baustoffen,
Malerei 148, ungelerntes Personal 130, graphisches Ge-
werbe und Papierindustrie 22, Haushalt 17 und Be-
kleidungsgewerbe, Lederindustrie 15 Personen. Appen-
zell a/RH. verzeichnet eine Verminderung um 91 und
Appenzell i/RH. um 8 Personen, die sich auf die

Textilindustrie und das Baugewerbe verteilen. In den
Kantonen Thur g au, Freiburg und Schaffhausen hat
die gänzliche Arbeitslosigkeit um insgesamt 102 Personen
zugenommen.

Die Zahl der Notstandsarbeiter hat sich um
556 vermindert und betrug Ende Februar noch total
6174. Auch die Zahl der tatsächlich Beschäfti-
gungslosen ist um 804 zurückgegangen. Auf Monats-
ende wurden 20,946 gezählt, davon waren 18,103
Männer (Abnahme 528) und 2843 Frauen (Abnahme 276).

Dagegen hat die Zahl der unterstützten gänzlich Ar-
beitslosen um 189 zugenommen und betrug 5135 Per-
sonen. Sie umfaßte 4704 Männer (Zunahme 189) und
431 Frauen. Gegenüber dem Ende Februar 1923 mit
56,057 Unterstützten verzeichneten Höchststand entspricht
der Stand auf Ende Februar 1924 noch 9.2 "/<>.

Die Zahl der teilweise Arbeitslosen betrug
auf Monatsende 11,985 oder noch 12,6 V» des Ende
April 1921 mit insgesamt 95,374 Personen verzeichne-
ten Höchststandes. Auch die Teilarbeitslosigkeit hat sich

im Laufe des Monats um 676 Personen vermindert.
Eine Abnahme verzeichnen folgende Berufsgruppen:

Metall-, Maschinen und elektrotechnische Industrie (293).
Bekleidungsgewerbe, Lederindustrie (186), Uhrenindustrie,
Bijouterie (181), Lebens- und Genußmittel (168), unge-
lerntes Personal (109), chemische Industrie (52), Her-
stellung von Bauten und Baustoffen, Malerei (33),
Landwirtschaft, Gärtnerei (5). Holz- und Glasbearbei-
tung (5), Handel und Verwaltung (4).

Eine Zunahme wurde in folgenden Gruppen festge-
stellt: Textilindustrie (318), graphisches Gewerbe, Papier-
industrie (28), Forstwirtschaft, Fischerei (16).

Gesamtzahl der Betroffenen: Im Laufe des
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